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Viele Sündenfälle
Europäischer Binnenmarkt

Der europäische Binnenmarkt funktioniert auf dem Papier zwar schon 
seit 1992 – in der Realität hakt es jedoch immer wieder. Dies zeigt eine 
Auswertung der Urteile, die der Europäische Gerichtshof (EuGH) wegen 
Verletzungen des unter anderem den Binnenmarkt regelnden EG-Vertrags 
verhängt hat. Danach betrafen 119 der 425 Urteile, die zwischen Jah-
resanfang 2000 und Mitte 2008 gegen die fünf größten EU-Nationen 
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich 
ergingen, Verstöße gegen Regeln des EU-Binnenmarkts. Am häufigsten 
verletzten diese Länder den freien Dienstleistungs- und Warenverkehr sowie 
das Recht der EU-Bürger, in jedem Mitgliedsland zu wohnen, zu arbeiten 
und so wie in der Heimat behandelt zu werden. Größte Sünder wider den 
gemeinsamen Markt waren von den wirtschaftlich stärksten EU-Ländern 
Italien, Spanien und Frankreich, die sich insgesamt 96-mal vom EuGH 
abstrafen lassen mussten.

Als besonders anfällig für Binnenmarktverstöße erweist sich auch das öf-
fentliche Auftragswesen. Von Januar 2000 bis Juni 2008 hat die EU-Kom-
mission gut 180 Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedsstaaten 
angestrengt, weil die Länder ihrer Ansicht nach öffentliche Aufträge regel-
widrig vergeben oder Gemeinschaftsrecht nicht in nationale Gesetzesform 
gegossen haben.

Berthold Busch: Der EU-Binnenmarkt – Anspruch und Wirklichkeit, IW-Positionen 
Nr. 39, Köln 2009, 52 Seiten, 11,80 Euro. Bestellung über Fax: 0221 4981-445 oder 
unter: www.divkoeln.de
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Noch Sandkörner im Getriebe
Europäischer Binnenmarkt

EG-Vertrag: Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft; EU-Mitgliedsstaaten: Hier wurden die fünf größten Länder berücksichtigt, auf die
zudem rund 70 Prozent des gemeinsamen Bruttoinlandsprodukts der EU entfallen. Dies sind Deutschland,
Frankreich, Spanien, Italien und das Vereinigte Königreich; Ursprungsdaten: Europäischer Gerichtshof
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EG-Vertrag: Streitthema Binnenmarkt
So oft verurteilte der Europäische Gerichtshof von Januar 2000 bis Ende Juli 2008 EU-Mitgliedsstaaten,
weil sie auf diesem Gebiet den EG-Vertrag verletzt hatten 
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Erdbeeren aus Spanien, Bauarbeiter 
aus Italien, Besuch aus Frankreich – 
Grenzen existieren in der Europäischen 
Union kaum. Zumindest theoretisch gel-
ten die sogenannten Grundfreiheiten des 
europäischen Binnenmarkts. Dazu zählen 
der freie Personenverkehr, die Güter- und 
Kapitalverkehrsfreiheit sowie die Nieder-
lassungs- und Dienstleistungsfreiheit. 

Vom großen gemeinsamen Markt 
spricht bereits der Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG-Vertrag) von 1957. Schon 
damals hatten sich Politiker das Ziel 
gesetzt, alle Hemmnisse für den inner-
gemeinschaftlichen Austausch zu besei-
tigen, damit die nationalen Märkte zu 
einem einzigen verschmelzen. Am 31.12. 
1992 war es dann so weit: Der europä-

Der europäische Binnenmarkt existiert auf dem Papier zwar schon 
seit 1992. Die Realität sieht jedoch oft anders aus. Auch große EU-
Staaten wie Deutschland, Italien und Frankreich verstoßen mitunter 
gegen den freien Dienstleistungs-, Kapital- und Warenverkehr sowie 
das Recht der EU-Bürger, im EU-Land ihrer Wahl zu leben und zu 
arbeiten. Dies ergab eine Auswertung von Urteilen des Europäischen 
Gerichtshofs durch das Institut der deutschen Wirtschaft Köln.*) 

ische Binnenmarkt wurde offiziell voll-
endet. Ihm ist nicht zuletzt auch die 
Einführung des Euro zu verdanken.

Der den Binnenmarkt regelnde EG-
Vertrag enthält eine Reihe wichtiger 
Bestimmungen. So sind beispielsweise 
Zölle und andere Handelsbeschrän-
kungen mit dem Vertragswerk nicht ver-
einbar. Zudem gilt das Prinzip der gegen-
seitigen Anerkennung. Danach sollen 
Waren, die in einem Land der EU recht-
mäßig hergestellt und in den Verkehr 
gebracht worden sind, im Prinzip auch in 
allen anderen Ländern der Union ver-
kauft werden dürfen. 

Doch in der Praxis gibt es manches 
Sandkörnchen im Binnenmarktgetriebe. 
Dies zeigte sich beispielsweise beim 
Streit um die Dienstleistungsrichtlinie 

der EU-Kommission im Jahr 2004. Die 
Richtlinie sollte das Prinzip der gegen-
seitigen Anerkennung auch für den 
Dienstleistungsverkehr rechtlich veran-
kern. Über zwei Jahre hinweg diskutier-
te das Europäische Parlament, unter 
welchen Bedingungen beispielsweise 
Handwerker in der EU grenzüberschrei-
tend arbeiten oder Techniker in anderen 
Mitgliedsstaaten Maschinen reparieren 
dürfen. Erst 2006 wurde die Richtlinie 
verabschiedet – allerdings mit vielen 
Änderungen und Einschränkungen und 
weit entfernt vom ursprünglichen Ent-
wurf. Bis Ende 2009 muss sie nun von 
den EU-Ländern umgesetzt werden.

Auch andere Hindernisse für den Bin-
nenmarkt sind oft wenig transparent und 
nicht offenkundig. Da hilft es, sich die 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) anzuschauen, die Vertragsver-
letzungsverfahren betreffen. Meint die 
Europäische Kommission als Hüterin der 
Verträge, dass eine bestehende Regelung 
oder ein Gesetzesvorhaben eines Mit-
gliedsstaats gegen den EG-Vertrag ver-
stößt, kann sie gegen dieses Land ein 

Verfahren anstrengen – viele en-
den mit Verurteilungen (Grafik):

Fast 30 Prozent der 425 Ur-
teile, die zwischen Jahresan-
fang 2000 und Mitte 2008 ge-
gen die fünf größten EU-Nati-
onen Deutschland, Frankreich, 
Italien, Spanien und das Verei-
nigte Königreich gefällt wur-
den, betrafen Verstöße gegen 
Regeln des EU-Binnenmarkts.

Vergehen dieser großen Län-
der sind besonders gravierend, 
weil auf sie, gemessen am Brut-
toinlandsprodukt, rund 70 Pro-
zent des europäischen Binnen-
markts entfallen.

Von seinem Recht, gegen säu-
mige Mitgliedsländer im 
schlimmsten Fall sogar Strafzah-
lungen zu verhängen, hat der 

Vgl. Berthold Busch: Der EU-Binnenmarkt – An-
spruch und Wirklichkeit, IW-Positionen Nr. 39, 
Köln 2009, 52 Seiten, 11,80 Euro. Bestellung über 
Fax: 0221 4981-445 oder unter: www.divkoeln.de
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Länder: die fünf größten, auf die zudem rund 70 Prozent des gemeinsamen Bruttoinlandsprodukts
der EU entfallen; Ursprungsdaten: Europäischer Gerichtshof
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EG-Vertrag: Italien oft gerügt
So oft verurteilte der Europäische Gerichtshof von Januar 2000 bis Ende Juli 2008 diese Länder,
weil sie den EG-Vertrag verletzt hatten
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EuGH bislang in Verfahren gegen Frank-
reich, Griechenland und Portugal Ge-
brauch gemacht.

Am häufigsten verstießen die großen 
Länder laut den Urteilen gegen Regeln 
des freien Dienstleistungs- und Waren-
verkehrs sowie gegen das Recht der 
EU-Bürger, in jedem Mitgliedsstaat zu 
wohnen, zu arbeiten und so wie in der 
Heimat behandelt zu werden. Größte 
Sünder wider den gemeinsamen Markt 
waren von den wirtschaftlich stärksten 
EU-Ländern Italien, Spanien und 
Frank reich, die sich insgesamt 96-mal 
vom EuGH abstrafen lassen mussten 
(Grafik).

Die vom Europäischen Gerichtshof 
festgestellten Verstöße gegen den euro-
päischen Binnenmarkt betreffen dabei 
alle wichtigen Grundfreiheiten: 

• Freier Dienstleistungsverkehr: Der 
EuGH rügte Italien, weil das Land ver-
langte, dass Patentanwälte aus anderen 
Mitgliedsstaaten nur dann am italie-
nischen Patentamt arbeiten können, 
wenn sie in ein italienisches Register 
eingetragen sind und einen Wohnsitz 
oder eine berufliche Niederlassung im 
Inland haben. 

• Freizügigkeit der EU-Bürger: 
Frank reich ist im Jahr 2008 verurteilt 
worden, weil nur Kapitäne mit franzö-
sischer Staatsbürgerschaft ein Schiff un-
ter französischer Flagge fahren dürfen. 
Der Europäische Gerichtshof sah darin 
einen Verstoß gegen die Arbeitnehmer-
freizügigkeit.

• Freier Warenverkehr: Italien hatte 
die Vermarktung von Energiegetränken, 
deren Koffeingehalt eine bestimmte 
Grenze überschreitet, verboten. Das 
Land blieb aber eine Begründung schul-
dig, warum dieses Limit zum Schutz der 
Gesundheit erforderlich und verhältnis-
mäßig sein sollte – zumal die gleichen 
Getränke bei den EU-Nachbarn konsu-
miert werden dürfen. Vom Binnenmarkt-
prinzip der gegenseitigen Anerkennung 
fehlte in diesem Fall also jede Spur.

Auch Deutschland musste sich auf 
diesem Gebiet von den Europa-Richtern 
rügen lassen. Die Bundesrepublik hatte 
die Einfuhr und den Vertrieb eines Knob-
lauchpräparates nicht genehmigen wol-
len, weil dies kein Lebensmittel, sondern 
ein Arzneimittel sei. 

• Niederlassungsfreiheit und freier 
Kapitalverkehr: Spanien hat laut einem 
im Jahr 2008 ergangenen EuGH-Urteil 
gegen die Kapitalverkehrs- und Nieder-
lassungsfreiheit verstoßen. Seit 2006 
muss in Spanien nämlich erst die natio-
nale Energiekommission zustimmen, 
bevor sich ein anderes Unternehmen an 
einer spanischen Firma beteiligen darf, 
die einer regulierten Tätigkeit im Ener-
giesektor nachgeht. Spanien hat diese 
Regelung angewendet, als die deutsche 
E.ON das spanische Energieunterneh-
men Endesa übernehmen wollte. 

Als besonders anfällig für Binnen-
marktverstöße erweist sich auch das öf-
fentliche Auftragswesen. Grundsätzlich 
müssen sich staatliche Stellen bei der 
Nachfrage von Waren und Dienstleis-
tungen an den EG-Vertrag halten. Aus-
schreibungen und Vergabeverfahren sol-
len demnach offen und transparent sein, 
um den Wettbewerb anzukurbeln und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbessern.

Gleichwohl bevorzugen staatliche 
Stellen oftmals immer noch nationale, 
regionale oder lokale Anbieter. Zum ei-
nen spielt dabei sicher eine Rolle, dass 
sich beispielsweise Kommunen Vorteile 
aus dem direkten, persönlichen Kontakt 
aller Beteiligten versprechen. Zum ande-
ren sind wirtschaftspolitische Überle-
gungen entscheidend. Öffentliche Auf-
traggeber können z.B. das Ziel verfolgen, 
die Beschäftigung in einer bestimmten 
Region zu fördern – Unternehmen aus 
anderen Mitgliedsstaaten hätten dann 
schlechtere Karten, da sie zumindest 

einen Teil der Arbeitskräfte mitbringen 
würden.

Doch meist werden durch ein solch 
protektionistisches Verhalten der staatli-
chen Nachfrager Ressourcen, sprich 
Steuergelder, verschwendet: Der Staat 
zahlt mehr als notwendig für eine Leis-
tung, denn es kommt nicht der günstigste 
Anbieter zum Zuge. Im untersuchten 
Zeitraum war dies nicht gerade selten der 
Fall:

Von Januar 2000 bis Juni 2008 hat 
die EU-Kommission gut 180 Vertrags-
verletzungsverfahren gegen EU-
Staaten angestrengt, weil die Länder 
ihrer Ansicht nach öffentliche Aufträ-
ge regelwidrig vergeben oder Gemein-
schaftsrecht nicht in nationale Gesetze 
umgesetzt haben.

Dabei gibt es unterschiedliche natio-
nale Schwerpunkte. So geht es im Falle 
Deutschlands in fast der Hälfte der Ver-
fahren um Aufträge in der Abfall- und 
Abwasserwirtschaft sowie der Müllent-
sorgung. Ein weiterer, aber mit Abstand 
kleinerer Schwerpunkt der Vergabesün-
den ist die Bauwirtschaft.

Anders ist die Situation in Italien. Hier 
nimmt die EU-Kommission vor allem 
Anstoß an der Vergabepolitik in der 
Bauindustrie. Die Abfallwirtschaft spielt 
zahlenmäßig nur eine geringere Rolle. 

Auch in Frankreich zählt die Bauwirt-
schaft zu den Sektoren, in denen die öf-
fentliche Hand nach Ansicht der Kom-
mission relativ häufig gegen Vorschriften 
des öffentlichen Beschaffungswesens 
verstößt.


